
Mit dem
Qualifizierungschancengesetz 

in die Zukunft



Kostensenkung
Weiterbildungs- und Gehaltskosten
werden reduziert und eröffnen neue
Chancen für Unternehmen.

Einführung
des QCG

Arbeit-von-
Morgen-Gesetz

Aus- und 
Weiterbildungsgesetz

Förderung für Weiterbildungen: Abhängig von der Betriebsgröße werden bis zu 100 % der anfallenden
Lehrgangskosten übernommen.

Arbeitsentgeltzuschuss: Arbeitgeber werden während der Qualifikation ihrer Mitarbeitenden 

finanziell mit bis zu 75 % unterstützt.

Das Qualifizierungschancengesetz (QCG) unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeitenden gezielt weiterzubilden und auf
die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Gefördert werden Weiterbildungen, die berufliche Kompetenzen
erweitern und neue Perspektiven schaffen. Ziel ist es, Beschäftigung zu sichern und Unternehmen langfristig leistungsfähig zu
halten. Als anerkannter Bildungsträger bieten wir passende, praxisnahe Weiterbildungen, die im Rahmen des Qualifizierungs-
chancengesetzes förderfähig sind, und begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung.

beruflicher Weiterbildung
unabhängig von Alter, Qualifikation
oder Betriebsgröße.

Was ist das Qualifizierungschancengesetz?

Vorteile auf einen Blick:

Wettbewerbsfähigkeit  steigern
Zukunftsorientierte Qualifizierungen fördern
die Innovationskraft und sichern den
Wettbewerbserfolg.

 

Mitarbeitende fördern
Kompetenzen werden aufgebaut, um
Mitarbeitende zu binden und nachhaltig
 für die digitale Zukunft zu stärken.

Nachhaltige Weiterbildungen
 Gezielte Weiterbildungen bereiten auf

Strukturwandel und Digitalisierung vor
 und optimieren Prozesse.

2019

Gezielte Förderung durch das QCG

2020

Förderung im Wandel

2024

Zuschüsse zu
Weiterbildungskosten 
und Arbeitsentgelt, abhängig von
der Größe des Unternehmens

Erweiterte Förderung

schnellere Bewilligungsverfahren und
Erleichterung der Förderkonditionen
für Weiterbildungen.

Vereinfachte
Antragstellung

Reduzierte Mindestdauer
geförderter Weiterbildungen 
(120 Stunden).

Einführung des
Qualifizierungsgeldes
als Entgeldersatzleistung.

Feste Fördersätze
für Planungssicherheit.

Erweiterte Förderung
für Unternehmen und Beschäftigte in
bereichen, die vom Strukturwandel
betroffen sind.



Individuelle Förderung nach Betriebsgröße

Voraussetzungen für die Förderung:
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Rahmen eines regulären Arbeitsverhältnisses

Teilnahme an einer praxisorientierten Weiterbildung mit zukunftsrelevanten Inhalten

Mindestumfang der Weiterbildung von 120 Stunden

Durchführung der Maßnahme durch einen AZAV-zertifizierten Bildungsträger

Betriebsgröße

< 50
Beschäftigte

50 - 499
Beschäftigte

> 500
Beschäftigte

Alle Betriebsgrößen

Arbeitsentgeltzuschuss

Qualifizierungsgeld nach § 82a SGB III

Übernahme Lehrgangskosten

75%

25%

50%

67%

25%

50%

100%

Entgeltersatzleistung 
bis zu

vom Arbeitsgeber zu
tragen

Weitere Fördermöglichkeiten:
Bis zu 100 % Übernahme der Lehrgangskosten sowie Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für Mitarbeitende ab 45
Jahren oder mit Schwerbehinderung in Betrieben mit 50 bis 499 Beschäftigten
Erhöhung der Förderung um 5 % bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung zur beruflichen Weiterbildung oder
eines Tarifvertrags
Vollständige Förderung abschlussorientierter Weiterbildungen bei fehlendem Berufsabschluss
Zusätzliche Unterstützung bei behinderungsbedingten Mehraufwendungen



Ihre Vorteile bei uns:

Zukunft entsteht dort, wo Chancen 
geschaffen und Qualität 

konsequent gesichert wird.“

Individuell und praxisnah: Unsere Weiterbildungen sind keine Standardlösungen, sondern passgenau auf
die Anforderungen Ihres Unternehmens und die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt ausgerichtet.

Regional stark aufgestellt: Zentrale Standorte im Rheinland mit guter Erreichbarkeit für Teilnehmende aus
der gesamten Region.

Langjährige Erfahrung: Über viele Jahre gewachsene Expertise in der Aus- und Weiterbildung,
insbesondere im Bereich Verkehr und Logistik.

Alles aus einer Hand: Bildungsträger und Fahrschule unter einem Dach, dadurch nahtlose Verzahnung von
Theorie und Praxis.

Praxisorientierte Ausbildung: Direkter Bezug zum Arbeitsalltag mit modernen Fahrzeugen und
realitätsnahen Trainingssituationen.

Förderkompetenz: Umfassende Erfahrung im Umgang mit Förderprogrammen wie Qualifizierungs-
chancengesetz, AVGS und weiteren Instrumenten.

Strukturierte Organisation: Klare Abläufe, verlässliche Planung und enge Abstimmung mit Teilnehmenden
und Unternehmen.

Schnelle Qualifizierung: Effiziente Maßnahmenformate, die eine zügige und zielgerichtete Weiterbildung
ermöglichen



Teilzeit 323/240/2025

TQ 1 Berufskraftfahrer - Güter befördern_720 UE
TQ 3 Berufskraftfahrer - Personen befördern_600 UE
TQ 1 PLUS BKF - Güter befördern_1040 UE
TQ 3 PLUS BKF - Personen befördern_920 UE

Teilzeit 323/46/2024

Krankführer, Bediener Hebeeinrichtung, GABELSTAPLER
Krankführer, Bediener Hebeeinrichtung, LADEKRAN

Teilzeit 323/147/2024

Erwerb der FS C/CE mit Vorbesitz B, 161 UE
Beschleunigte Grundqualifizierung LKW, 194 UE
Erwerb des Führerscheins C1/C1E, 128 UE
Erwerb des Führerscheins CE mit Vorbesitz C, 129 UE
Erwerb des Führerscheins D/DE (Vor.B < 2 Jahre), 298 UE
Erwerb des Führerscheins D/DE (Vorb.B > 2 Jahre), 230 UE
Erwerb des Führerscheins Klasse DE, 36 UE
Beschleunigte Grundqualifizierung Bus, 194 UE
Gefahrgutausbildung ADR Basis, 24 UE
Gefahrgutausbildung ADR Basis inkl. Prüf., 40 UE
Ladungssicherung LKW, 16 UE
Ladungssicherung BUS, 16 UE
Perfektionstraining LKW, 51 UE
Perfektionstraining BUS, 51 UE
Botenfahrer/in, 640 UE
Berufsbezogene Fremdsprachenkenntnisse, 320 UE
Bediener Hebeeinrichtungen- Gabelstapler, 16 UE
Bediener Hebeeinrichtung- Ladekran, 16 UE

Unsere Teilzeitmaßnahmen:

Fb Fahrwerk Bildung
GmbH
Breiter Weg 1b
53797 Lohmar

Mail: hallo@fahrwerk.biz
Telefon: 02241/2673071 kostenlose Beratung



Vollzeit

Fb Fahrwerk Bildung
GmbH
Breiter Weg 1b
53797 Lohmar

Mail: hallo@fahrwerk.biz
Telefon: 02241/2673071 kostenlose Beratung

357/508/2025

TQ 1 Berufskraftfahrer - Güter befördern 800 UE
TQ 3 Berufskraftfahrer - Personen befördern 800 UE

Unsere Vollzeitmaßnahmen:

Vollzeit 357/540/2025

Anschlussfähige TQ 2 - Servicefahrer/in

Vollzeit 357/54/26

Eignungsfeststellung für Maßnahmen in denen der Erwerb der Führerscheinklassen D / DE oder
TQ3 vermittelt wird - in Präsenz

Vollzeit 357/90/25

Eignungsfeststellung für Maßnahmen in denen der Erwerb der Fahrerlaubnisklassen C/CE oder
TQ 1
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